Abnahmevertrag für Folienabfälle

zwischen Firma A (Betrieb mit Folien-Sammelstelle)

.....................................................................................................................

und Firma B (Entsorgungsunternehmen)

..................................................................................................................... 


In den folgenden Punkten werden, für beide Parteien Dienstleistungen 

aufgeführt und müssen bis Vertragsende formgerecht und vertragspflichtig erfüllt werden:

1. Bei dem abnahmepflichtigen Material handelt es sich um

    LDPE- und HDPE-Folie auch gängig Agrar-, Silo- und Abdeckfolie.

2.  Firma A muss dafür Sorge tragen das an den Lagerorten eine bestimmte Menge des unter Punkt 1 aufgeführtem Materials, in diesem Fall ca. 25t, bereit liegt um die nachfolgenden Punkte, ab Punkt 3, erfüllen zu können.   

  a) Firma A verpflichtet sich das Material möglichst sauber und mit entfernten Beschwerungstaschen dar zu bieten.

  b) Das Material muss trocken und vor der Witterung geschützt sein.

  c) Es muss für eine Verladungsmöglichkeit pro Lagerort vorhanden sein – ein Gabelstapler o. ä.. Das Verladen wird durch Firma B mit 25€/Stunde vergütet.

3.  Firma B verpflichtet sich eine Abnahme des, unter Punkt 1 beschriebenen Materials, inklusive Abtransport ab Lagerort, kostenlos zu gewährleisten. Firma B verpflichtet sich die Abholung innerhalb von 14 Tage nach Abholungsbeauftragung durch Firma A durchzuführen.

  a) Zum Ende einer Saison kann es vorkommen das Firma B auch geringere Mengen des unter Punkt 1 beschriebenem Materials, aber nicht weniger als 10t, kostenlos abnehmen muss.

  b) Ab einem Anlieferweg von über 100 km bis zum Lagerort wird dem Anzulieferndem von Firma B eine Vergütung in Höhe von 15€ pro Anlieferung gezahlt.

4.  Gefüllte Beschwerungstaschen sind Restmüll und müssen kostenpflichtig zu Lasten von Firma A entsorgt werden. Die Entsorgung kann nach individueller Vereinbarung und unter Berücksichtigung von Punkt 7durch Firma B erfolgen.

5. Der Vertrag ist auf 3 Jahre beschränkt und wird mit Auslauf des ................................    automatisch gekündigt. Eine Verlängerung kann nur im Einverständnis beider Parteien stattfinden. 

Eine Vertragskündigung ist durch Firma A jederzeit möglich, vorausgesetzt, dass ab dem Tag der Kündigung und dem Tag des vereinbarten Abtransport-Termins durch Firma B mindestens vier Wochen liegen.

Die Vertragskündigung durch Firma B kann nur nach Abtransport, des unter 1 genannten Materials, erfolgen oder muss schriftlich mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten eingereicht werden.

6. Sollte das unter Punkt 1 genannte Material den Anforderungen nicht entsprechen, ist Firma B nicht verpflichtet den Transport kostenlos durchzuführen.

7. Eine Beteiligung an den Transport- und Entsorgungskosten bei Nichterfüllung der Materialvoraussetzungen durch Firma A kann vereinbart werden, wobei die Kosten hierbei die regional handelsüblichen Transport- und Entsorgungskosten nicht übersteigen dürfen. 

Die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches haben in allen Fällen Vorrang.
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